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8 Die heilgrüne Reportage

Verordnung über die Lebensmittelkontrolle
in der Armee (VLKA)

ungeachtet seiner Geschäftsgrösse
und -struktur.

Ferner ist zu beachten, dass der
Bau von Waffen- und Schiess-

plätzen wegen der durch die Trup-
peneinquartierang zu erwartenden
Immissionen mit der Auflage ver-
knüpft wurde, das ortsansässige
Gewerbe für die Belieferung der

Truppe zu berücksichtigen. Aus
diesen Gründen bestehen auf den

Waffenplätzen und den dazu-
gehörenden Aussenstandorten

Verträge des Bundesamtes für
Betriebe des Heeres für die Belie-
ferung der Truppe mit Brot,
Fleisch- und Milchprodukten. Die-
se Verträge sind für alle auf die-
sen Plätzen dienstleistenden Trup-
pen verbindlich.

Die Berücksichtigung der Ortsiie-
feranten hat aber auch praktische
Vorteile. Das Angebot des Liefe-
ranten kann ohne grosse Umtrie-
be regelmässig angeschaut und
geprüft werden; persönliche
Gespräche, zum Beispiel auch über
besondere Aktionen des Anbieters
und spezielle Wünsche der Trup-
pe, aber auch die Behandlung von
Problemen oder Beanstandungen
sind möglich; die Transportwege
zwischen Lieferant und Truppe
bleiben kurz.

Auswärtige Lieferanten sind nur
dann zu berücksichtigen, wenn die
einzukaufenden Produkte am
Unterkunftsort oder in der unmit-
telbaren Umgebung nicht erhält-
lieh sind oder wenn Preise, Qua-
lität und/oder Dienstleistungen des

Ortslieferanten nachweischlich
nicht der üblichen Norm ent-
sprechen. Halten Sie sich bitte an
das Prinzip der Berücksichtigung
der Ortslieferanten. Sie leben
damit nicht einfach einer Vor-
schrift nach; Sie tätigen den Ein-
kauf auf sinnvolle Weise und dan-
ken der Standortgemeinde auch
auf diese Art für die Gastfreund-
schaft.

«Der Fourier» druckt den Wort-
laut der «Verordnung über die
Lebensmittelkontrolle in der
Armee (VLKA)» (ohne Fussno-
ten) im Wortlaut ab:

«Der Schweizerische Bundesrat,
gestützt auf die Artikel 35 und 37
des Lebensmittelgesetzes vom 9.

Oktober 1992 (LMG), verordnet:

zlrt. 7 /fmt/z'cAe LeèensmzYte/-

/contro//e

Für die amtliche Lebensmittel-
kontrolle in ortsfesten Anlagen,
insbesondere in Kasernen, Trap-
penunterkünften und an anderen

von der Armee genutzten Stand-
orten mit dauerhaft eingerichteten
Küchen, sowie in Lagerräumen der

Militärverwaltung sind die kanto-
nalen Vollzugsbehörden zu-stän-
dig.

Hrt. 2 Kon/ro/Ze he; Sc/i/ac/i-
Zzzzzge«

Wird in bewilligten Schlachtanla-

gen im Sinne von Artikel 16

Absatz 1 LMG ein Metzgerzug
eingesetzt, kann die zuständige
kantonale Behörde die Verant-

wortung für die Schlachttier- und

Fleischuntersuchung für die Dau-
er des Truppeneinsatzes oder Tei-
len davon dem Veterinäroffizier
übertragen.

Bei Schlachtungen ausserhalb von
bewilligten Schlachtanlagen im
Sinne von Artikel 14 Absatz 2

Buchstabe c der Fleischhygiene-
Verordnung vom 1. März 1995 ist
der Veterinäroffizier zuständig.

Der Veterinäroffizier muss in
jedem Fall die Anforderungen der

Verordnung vom 1. März 1995

über die Ausbildung der Kon-
trollorgane für die Fleischhygiene

erfüllen oder sich über die erfor-
derlichen Fachkenntnisse auswei-
sen können.

Der Veterinäroffizier benützt für
die Kennzeichnung des Fleisches
einen persönlichen Fleischkon-
trollstempel nach Artikel 8 der
Fleischuntersuchungsverordnung
vom 3. März 1995.

Hrt. 3 iSe/7»'Z/co«Zra//e

Die Armee sorgt für die Selbst-
kontrolle.

Das Eidgenössische Departement
für Verteidigung, Bevölkerungs-
schütz und Sport (VBS) regelt die
Selbstkontrolle in einer Verord-
nung.

Über den Vollzug der Selbstkon-
trolle erstellt der Veterinärdienst
der Armee (Vet D A) jährlich
einen Bericht zuhanden "des Bun-
desamtes für Gesundheit und des

Bundesamtes für Veterinärwesen.

Hrt. 4 LaftorzzzzZez-stzc/zzzngezz

Der Vet D A bezeichnet Labora-
torien, welche Proben für die
Selbstkontrolle untersuchen.

Der Vet D A kann ein eigenes
Labor betreiben.

zlrt. J A/e/r/izzzg <3er 7?e/egzzzzgÄ-

orte zz«z7 5e/egzzzzgs'(7atezz

Der Vet D A erstellt eine Liste,
welche die bekannten Belegungs-
orte und Belegungsdaten sowie die

Eigentümer der von Truppe und

Militärverwaltung im folgenden
Jahr belegten Küchen und Lager-
räume in nicht klassifizierten An-
lagen aufführt, und stellt diese
Liste jeweils per Ende November
dem Bundesamt für Gesund-
heit/Veterinärwesen und den kan-
tonalen Vollzugsorganen zu.
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Militärdienst bis Freitag - arbeiten bis Samstag?

Muss die Arbeit am Samstag oder erst zu Beginn der auf den
Militärdienst folgenden Woche aufgenommen werden, wenn der
Kurs bereits freitags zu Ende ist? Diese Frage beschäftigt die
Arbeitgeber immer wieder, so kann es nicht schaden, die Ant-
wort wieder einmal publik zu machen.

Ihr Mitarbeiter schliesst seine militärische Dienstleistung, wie dies
heute üblich ist, am Freitag ab. Nun möchten Sie wissen, ob Sie
davon ausgehen müssen, dass der Dienstentlassene, der üblicher-
weise am Samstag arbeitet, seinen Anstellungspflichten erst zu
Beginn der folgenden Woche wieder nachzukommen hat - oder ob
Sie die Wiederaufnahme der beruflichen Arbeit bereits am Sams-

tag beziehungsweise am Tage der Entlassung erwarten dürfen.

Letztere Version ist tatsächlich der Fall, und zwar aus folgendem
Grund: Ihr Mitarbeiter ist am Samstag nicht mehr an der Arbeit
verhindert, da er ja am Freitag abend aus dem Dienst entlassen wird.
Aufgrund dessen ist er zur Wiederaufnahme der Arbeit am Sams-

tag verpflichtet.

Wandel der Zeit

Die vorliegende Frage stellte sich früher gar nicht, da die Wehr-
männer üblicherweise erst am Samstagvormittag aus dem Dienst
entlassen wurden. Die Wiederaufnahme der Arbeit wurde deshalb
erst auf den Anfang der Folgewoche erwartet. Bei Mitarbeitern, wel-
che am Samstag arbeiten, dürfte es deshalb heute zweckmässig sein,
dass dieser zu Kontroversen verleitende Punkt schon vor Beginn
der betreffenden Dienstleistung besprochen und klargestellt wird.

Zus «F/e/scb ««</ Fem/cost» vom 70. September 7997

Der Vet D A erteilt Auskünfte an
die kantonalen Vollzugsorgane
betreffend Belegungsorte und

Belegungsdaten.

Z/7. 6 Z,ebensm/«e//«mtro//e in
mi/ite'riscbe« zln/agen mit
beschränktem Zu/ritt

Für Lebensmittelkontrollen in
militärischen Anlagen mit be-
schränktem Zutritt bezeichnen die
Kantone eine oder mehrere Per-

sonen. Diese werden vom VBS
nach der Verordnung vom 15.

April 1992 über die Sicherheits-

prüfung in der Bundesverwaltung
sicherheitsmässig überprüft.

Den sicherheitsmässig überprüf-
ten Personen wird die Bewilligung
zum Betreten militärischer Anla-

gen nach der Anlagenschutzver-
Ordnung vom 2. Mai 1990 erteilt.

Z/7. 7 A/assnabme«

Massnahmen im Sinne der Artikel
28-31 LMG ordnen die kantona-
len Vollzugsbehörden an.

Liegt die Ursache für eine zu ver-
fügende Massnahme im Zustän-
digkeitsbereich der Schweizeri-
sehen Eidgenossenschaft bezie-
hungsweise der Armee, so ist Ver-
fügungsadressat:

a. die Schweizerische Eidgenos-
senschaft, vertreten durch den
Vet D A, bei Massnahmen
nach den Artikeln 28 - 30
LMG. Eine Kopie der Verfü-
gung ist dem zuständigen
Truppen- oder Waffenplatz-
kommandanten auszuhändi-

gen;
b. der zuständige Truppen- oder

Waffenplatzkommandant bei

Verwarnungen nach Artikel
31 Absatz 2 LMG.

Über das Ergebnis der Lebens-
mittelkontrolle und über angeord-
nete Massnahmen nach den Arti-

kein 28-31 LMG informieren die
kantonalen Vollzugsbehörden das

zuständige Bundesamt nach Arti-
kel 5 Absatz 1 und 2 sowie den
Vet D A.

Z/7. S Äecbtocbate

Ist die Schweizerische Eidgenos-
senschaft Verfügungsadressatin
über Massnahmen nach den Arti-
kein 28 - 30 LMG, kann sie, ver-
treten durch den Vet D A, gegen
den letztinstanzlichen kantonalen
Beschwerdeentscheid Verwal-
tungsbeschwerde an das zuständi-

ge Bundesamt nach Artikel 5

Absatz 1 und 2 erheben. Das Bun-
desamt entscheidet endgültig. Es

gelten die Fristen von Artikel 55

LMG.

In den übrigen Fällen gelten Arti-
kel 52 - 57 LMG.

Z/7. 9 Fo//z«g

Das VBS vollzieht diese Verord-

nung, soweit sie nicht den Voll-
zug durch die Kantone vorsieht.

Z /7. /O/rtkra/iteetert

Diese Verordnung tritt am 1.

Januar 1998 in Kraft.»
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